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Beschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 und eines 
Mannschaftstransportwagens MTW für den Katastrophenschutz 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für den Katastrophenschutz der Stadt Frankenthal 
(Pfalz) einen Einsatzleitwagen ELW 1 sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug MTF 
zu beschaffen. Die Kosten für den ELW 1 belaufen sich auf voraussichtlich 
160.000,00 €, die Kosten für das Mannschaftstransportfahrzeug  auf voraussichtlich 
50.000,00 €; entsprechende Ansätze sind in den Haushaltsplan 2020 aufzunehmen. 
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Begründung: 
 
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) als Aufgabenträger im Katastrophenschutz hat dafür zu 
sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen 
und über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie die erforderlichen Ausrüstungen 
verfügen (§ 4 Abs. 1 Ziffer 1 des Landesgesetz über den Brandschutz, die  
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz -  LBKG).  
 
Die erforderlichen Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen werden vorrangig 
durch öffentliche oder private Hilfsorganisationen gestellt, soweit dies nicht möglich 
ist, hat die Stadt die notwendigen Einheiten und Einrichtungen selbst zu stellen (§ 4 
Abs. 2 LBKG). 
 
Für den Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst haben die Landkreise und 
kreisfreien Städte Schnelleinsatzgruppen einzurichten und zu unterhalten. 
 
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) hat drei Schnelleinsatzgruppen für den Katastrophen-
schutz: 
 
1. Schnelleinsatzgruppe Sanität – SEG-S 
 

Die SEG-S wird gemeinsam vom Deutschen Roten Kreuz, dem Malteser-
Hilfsdienst sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe in drei Modulen gestellt. 

 
2. Die Schnelleinsatzgruppe Betreuung – SEG-B 
 
    Die SEG-B wird gemeinsam vom Malteser-Hilfsdienst und der Johanniter-Unfall- 
    Hilfe in zwei Modulen gestellt.    
 
3. Die Schnelleinsatzgruppe Versorgung – SEG-V 
 
    Die SEG-V wird durch den Malteser-Hilfsdienst gestellt. 
 
4. Der Bereich "Führung"  
    wird durch den Malteser-Hilfsdienst gestellt. 
 
Die im Katastrophenschutz der Stadt Frankenthal (Pfalz) eingesetzten Hilfsorganisa-
tionen, dies sind neben den bereits o. g. Hilfsorganisationen auch DLRG, THW und 
ASB, setzten in der Vergangenheit weitgehend organisationseigene Gerätschaften 
und Fahrzeuge ein. Dies waren meist aus dem Regelbetrieb der Hilfsorganisationen 
ausgemusterte Altfahrzeuge. 
 
Für die Aufgabenwahrnehmung "Führung" hat der Malteser-Hilfsdienst bisher einen 
eigenen, 30 Jahre alten Einsatzleitwagen (ELW) eingesetzt. Aufgrund der Repara-
turanfälligkeit dieses Fahrzeuges sowie der Tatsache, dass nur ein Arbeitsplatz im 
Fahrzeug verfügbar und dieses nur mit Analogfunk ausgestattet ist, besteht die Not-
wendigkeit der Ersatzbeschaffung.   
 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe stellt, wie bereits dargelegt, die SEG-B. Der teilweise per-
sonalintensive Betreuungsdienst wurde bisher mit einem zwischenzeitlich ausgemus-
terten organisationseigenen Altfahrzeug  bewältigt. 
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Für dieses Fahrzeug ist jetzt ebenfalls eine Ersatzbeschaffung notwendig. 
  
Für die Beschaffung beider Fahrzeuge wurden im September 2018 Zuwendungsan-
träge beim Land gestellt. Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat 
zwischenzeitlich für beide Fahrzeuge die Notwendigkeit der Beschaffung durch den 
Aufgabenträger anerkannt, die endgültige Zuwendungsbewilligung erfolgt jedoch zu 
einem späteren Zeitpunkt. 
   
Die Erstellung der für die möglichst rechtssichere öffentliche Ausschreibung notwen-
digen Leistungsverzeichnisse soll durch ein Planungsbüro erfolgen, das bereits bei 
der Beschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr unterstützend tätig war. 
 
Die notwendigen Planungen sollen noch in diesem Jahr durchgeführt werden.  
Die Beschaffung selbst ist für 2020 vorgesehen.  
 
Die Fahrzeuge selbst sollen gemäß der Förderrichtlinien des Landes im Eigentum 
der Stadt Frankenthal (Pfalz) verbleiben. Die Fahrzeuge werden den jeweiligen Or-
ganisationen lediglich zur Nutzung überlassen. 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
 
 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister 
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